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INFO - Blatt  
Tragen von Schmuckstücken 
 
Welcher Stellenwert dem Tragen von Schmuckstücken im Hinblick auf dadurch entste-
hende mögliche Gefährdungen beizumessen ist, wird dadurch deutlich, daß diesem 
Thema ein eigener Paragraph (§ 35) in der Unfallverhütungsvorschrift (UVV) �Allge-
meine Vorschriften� (GUV 0.1) gewidmet ist: 
�Schmuckstücke, Armbanduhren oder ähnliche Gegenstände dürfen beim Arbei-
ten nicht getragen werden, wenn sie zu einer Gefährdung führen können. Zu den 
Schmuckstücken zählen auch Ringe.� 
Dieser Paragraph gilt ohne Einschränkungen für den Feuerwehrdienst, d.h. er gilt so-
wohl für die Mitglieder der aktiven Wehr als auch für die Angehörigen der Jugendfeuer-
wehr. 
Besonders aktuell ist dieses Thema durch den heute weit verbreiteten Piercing�
Schmuck und durch das Tragen von Ohrringen. 
Aus der Sicht der Prävention können zu diesem Thema folgende allgemein verbindliche 
Aussagen getroffen werden: 
Besteht beim Feuerwehrdienst, auch beim Umkleiden, durch den getragenen Schmuck 
die Gefahr des Hängenbleibenes, muß dieser Schmuck vorher abgelegt werden. Da 
insbesondere bei ringförmigem Schmuck die Gefahr des Hängenbleibens nicht zuver-
lässig ausgeschlossen werden kann, ist dieser immer abzulegen! 
Eine klare Abgrenzung zwischen Schmuckstücken, bei denen die Gefahr des Hän-
genbleibens besteht, und solchen, bei denen diese Gefahr nicht gegeben ist, kann we-
gen der unterschiedlichen Formgebung nur schwer getroffen werden. Unstrittig ist je-
doch die Aussage, daß bei einem kleinen Ohrstecker die Gefahr nahezu ausgeschlos-
sen werden kann, hingegen bei Ringen und anderen hervor�, abstehenden 
Schmuckstücken die Gefahr gegeben ist. 
Beim Tragen einer Armbanduhr, die durch die Einsatzjacke bzw. durch die Stulpe des 
Schutzhandschuhs abgedeckt wird, besteht erfahrungsgemäß keine Gefährdung. Bei 
Fingerringen, auch wenn sie unter dem Schutzhandschuh getragen werden, können 
Gefährdungen jedoch nicht ausgeschlossen werden! 
Auf der Grundlage des oben zitierten Paragraphen kann eine dienstliche Anweisung 
angezeigt sein, die das Tragen von gefährdenden Schmuckstücken im Feuerwehrdienst 
generell verbietet. 


